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Vorlage Stadtparlament vom 3. November 2016 Nr. 4847

152.15.12 Stadtparlament: Interpellationen

Interpellation Veronika Meyer, Thomas Brunner und Basil Oberholzer: "Bekdmmliche Stadt-
luft fUr alle”; schriftlich

Veronika Meyer, Thomas Brunner und Basil Oberholzer sowie 32 mitunterzeichnende Mit-
glieder des Stadtparlaments reichten am 17. August 2016 die beiliegende Interpellation "Be-

kommliche Stadtluft fur alle" ein.

Der Stadtrat beantwortet die Interpellation wie folgt:

1 Umweltschutzgesetz und Luftreinhalteverordnung
Seit dem 1. Méarz 1986 gilt die Luftreinhalteverordnung (LRV) des Bundes. Diese Verordnung
regelt gemass Art. 1 folgende Bereiche:

- Emissionsbegrenzungen bei Gerdten und Anlagen sowie das Vorsorgeprinzip,

- das Abfallverbrennen im Freien,

- die Anforderungen an Brenn- und Treibstoffe,

- die hochstzulassige Belastung der Luft (Immissionsgrenzwerte),

- das Vorgehen fiir den Fall, dass die Immissionen Ubermassig sind (namlich die Ver-

pflichtung zur Erstellung eines Massnahmenplans Luftreinhaltung nach Art. 31 LRV).

In den Art. 35 und Art. 36 der LRV werden die Zustandigkeiten zwischen Bund und Kanto-
nen geregelt. Im Kanton St.Gallen wiederum wurden bestimmte Aufgaben an die politischen
Gemeinden delegiert. Gemass kantonalem Recht ist die Stadt St.Gallen fiir folgende in der

LRV geregelte Bereiche zustandig zur Verminderung von Luftschadstoffen:

- Abfallverbrennen: Dioxin, Furan, Stickoxide (NOx)
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- Emissionsbegrenzungen bei den Branchen der Textilreiniger, Baumaler, holzver- und
bearbeitenden Betriebe, Tankstellen sowie Tankanlagen: flichtige organische Ver-
bindungen (VOC),

- Feuerungsanlagen: Stickstoffoxide, Schwefeloxide, Russ/Feinstaub (PM10),
- Abluftanlagen von Fahrzeugabstellanlagen (Gesundheitsgefahrdung),
- Baustellen: Feinstaub (Partikelfilter),

- Monitoring und Controlling der Luftqualitat.

Im Verlaufe dieser drei Jahrzehnte ist eine Vielzahl von Massnahmen getroffen worden, die
markante Wirkung gezeitigt haben. Herausragend war sicher die Einflihrung der Katalysator-
pflicht bei den Personenwagen, welche spater zu Grenzwerten betreffend NOx usw. flhrte,
die Absenkung des maximal zuldassigen Schwefelgehalts in Brenn- und Treibstoffen, das
Verbot ozonschichtschadigender Stoffe, die Einfihrung der VOC-Lenkungsabgabe, welche

z.B. die Entwicklung von wasserbasierten Farben forderte, usw.

Diese Regelungen haben bei der Schwefeldioxidbelastung SO, schnell zur gewlnschten
Wirkung geflhrt: Sie liegt weit unterhalb des Grenzwerts. Auch beim Stickstoffdioxid verlief
die Kurve der Luftbelastung in der Stadt St.Gallen zuerst kontinuierlich nach unten. Die
Emissionen des Vorlauferschadstoffs NOx nehmen zwar weiterhin ab (Umweltbericht 2016,
Seite 25), aber die Umwandlung zu Stickstoffdioxid verhalt sich nicht linear, und die Belas-
tung entlang von Hauptverkehrsstrassen stagniert auf zu hohem Niveau. Die Belastung
durch Stickstoffdioxid ist primar verkehrsabhangig. DemgegenUber sind heute alle stationa-

ren Anlagen nach dem Stand der Technik saniert.

Ausser Kontrolle geraten ist die Ozon-Belastung, die indirekt durch VOC- und NOx-
Emissionen und durch Sonneneinstrahlung verursacht wird. Da die Zusammenhange kom-
plex sind und die Vorlauferstoffe aus grossraumigen Luftfrachten stammen, sind Massnah-
men vor Ort nur teilweise und begrenzt wirksam. Ozon ist ein Uberregionales bzw. sogar ein
internationales Problem und muss auch auf dieser Ebene angegangen werden. Tempobe-
grenzungen, die z.B. immer wieder im Kanton Tessin angeordnet werden, dienen der Re-
duktion der NOx-Vorlauferstoffe und sind als Massnahme im Rahmen der Vorsorge zu ver-
stehen. Als Massnahme - nicht gegen die Ozon-Belastung, sondern fir den Gesundheits-
schutz - wird die Information der Bevdlkerung verstanden, wie sie sich in Ozonlagen am bes-

ten verhalten soll.

Das Monitoring und Controlling wird seit 2001 durch OSTLUFT, einen Zusammenschluss der
Ostschweizer kantonalen Lufthygienefachstellen, sichergestellt. Der OSTLUFT-Bericht zum

Messjahr 2015 bestatigte diese Trends. Eine zuséatzliche Messkampagne wies auf die hdhe-
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ren Belastungen von Strassen und Platzen hin, welche hauptséachlich durch schwere Diesel-
fahrzeuge befahren werden, und bestatigt die Dringlichkeit der Euro6-Norm fir Lastwagen
und Busse und der Erneuerung der Flotte mit einer vollstandigen Abgasnachbehandlung
(Partikelfilter und Entstickung).

Immerhin darf festgehalten werden, dass die Luftgrenzwerte von SO, grossflachig und jene
von NO, und Feinstaub in der zweiten Bebauungsebene von Hauptverkehrsachsen, d.h. in
den meisten Wohngebieten der Stadt St.Gallen, eingehalten sind und dass die Aussenluft-
qualitat in aller Regel genligend bis gut ist. Dies im Gegensatz zu den Wohnrdaumen, in wel-
chen die Luft z.B. infolge Tabakkonsum, Kerzenlicht oder wegen der Ausdiinstung von Luft-
schadstoffen aus Baumaterialien und Klebstoffen oftmals um ein Vielfaches starker belastet
ist. Dies ist ein wichtiger Punkt in der Informations- und Beratungsarbeit des Amts fir Um-

welt und Energie.

Vergleicht man die Luftschadstoffemittenten auf Stadtgebiet, so rangiert der Strassenver-
kehr deutlich vor den Emissionen aus fossilen Heizungen, aus Industrie und Gewerbe und
aus der Landwirtschaft. Der Ablosung des Verbrennungsmotors durch alternative Antriebsar-
ten (oder teilweise sogar durch alternative Mobilitdtsansatze) kommt gerade im Hinblick auf

die Lufthygiene global eine Schllsselrolle zu.
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Abbildung zu den NOx-Emissionen auf Stadtgebiet
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2 Energiekonzept 2050 und Mobilitdtskonzept 2040

Sowohl das Energiekonzept 2050 als auch das Mobilitdtskonzept 2040 bzw. ihre Massnah-
menkataloge zeigen Handlungsmadglichkeiten der Stadt St.Gallen auf, um die gewinschten
Entwicklungen in den Bereichen Energie, Ressourcen, Verkehr im Sinne der Nachhaltigkeit
zu erreichen. Wichtige Pfeiler dieser Konzepte, welche zum Thema Luftreinhaltung in einem
direkten Zusammenhang stehen, sind der Ersatz von fossilen Heizungen durch Anlagen, die
Ab- oder Umweltwarme nutzen, die restriktive Haltung bei kleinen Holzfeuerungsanlagen,
die Forderung des Langsam- und des &ffentlichen Verkehrs sowie die , Elektrifizierung” der
motorisierten 6ffentlichen und individuellen Mobilitat. Auch die Einrichtung von Pfortneran-
lagen, wodurch die Schadstoffe ausserhalb der Wohngebiete emittiert werden, oder die
Vermeidung von Such- und Schleichverkehr in Wohnquartieren leisten einen erheblichen
Beitrag an eine ,bekdmmliche Luft” fir die in St.Gallen wohnende Bevdlkerung. Ein aktuel-
les Thema ist die E-Mobilitdt, bei welchem die Stadt St.Gallen einen Schwerpunkt setzen
will. Dazu gehdren der Aufbau eines E-Ladestellennetzes, die Forderung von E-Fahrzeugen
fir Gewerbe und Privathaushalte, das zurzeit in Arbeit befindliche Mobilitdtsmanagement fir
die Stadtverwaltung (E-Flotten, Carsharing usw.) sowie die Trolleybus-Strategie, dank wel-
cher Dieselbusfahrten wegfallen und neben CO,- und NOx-Emissionen auch der Larm redu-

ziert und die Energieeffizienz der Mobilitat insgesamt massiv verbessert werden konnen.

Die beiden Massnahmenkataloge beschreiben insgesamt fast 200 Massnahmen, die bezlg-
lich ihrer Wirkung, Kosten, Tragweite usw. von unterschiedlicher Bedeutung sind. Vielfach
ist eine Massnahme die Grundvoraussetzung flr eine andere. Bei anderen fehlen die Wirt-
schaftlichkeit oder die Rechtsgrundlage oder die Massnahmen sind technisch oder politisch

aktuell nicht umsetzbar. Deswegen wurden alle Massnahmen in die Zeithorizonte

- ,Umsetzen” = alle Rahmenbedingungen sind glnstig,

.Beginnen” = z.B. Finanzierungslésung muss noch gefunden werden,
-, Planen” = Finanzierung und Rechtsgrundlage liegt in der Kompetenz der Stadt,
- ,Beobachten” = Technik und/oder Rechtsgrundlagen sind noch nicht verflgbar

eingeteilt, um die jeweils geltenden Rahmenbedingungen zu berlcksichtigen, aber auch um

sich ergebende Opportunitaten nutzen zu kdnnen.

Bei den in der Massnahmenumsetzung jeweils vorzunehmenden Abwagungen ist auch die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Mobilitat fir Stadt und Region einzube-

ziehen.
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3 Beantwortung der Fragen

3.1 Frage 1
Teilt der Stadltrat die Uberzeugung, dass die St.Galler Luftbelastung innert verninftiger Zeit-
réume unter die gesetzlichen Grenzwerte gesenkt werden sollte?

Selbstverstandlich setzt der Stadtrat alles daran, die gesetzlichen Auftrage zu vollziehen.
Eine Vielzahl der Massnahmen der Konzepte zu Mobilitét und Energie stehen wesentlich
auch im Dienst der Verbesserung der Luftqualitadt in der Stadt St.Gallen, wie einleitend be-
reits ausfihrlich erlautert wurde. Da die Luft aber nicht an der Stadtgrenze Halt macht, kon-
nen die auf Stadtgebiet an der Quelle zutreffenden Massnahmen nicht garantieren, dass die
Luft jederzeit die gewlinschte Qualitdt bezogen auf samtliche Schadstoffe erreicht.

3.2 Frage 2
Wo sieht der Stadtrat zusatzlichen Handlungsbedarf, um die Luftqualitét zitigig und dauerhaft
zu verbessern?

Der Stadtrat ist Uberzeugt, dass mit der konsequenten Umsetzung der Massnahmen aus
dem Richtplan, dem Energiekonzept 2050 und dem Mobilitatskonzept 2040 jener Beitrag fur
die Verbesserung der Luftqualitdt geleistet wird, der im Handlungs- und Verantwortungsbe-
reich der Stadt St.Gallen bzw. des Stadtrates liegt. Die in der Interpellation aufgefihrten
Massnahmen gehdéren selbstverstandlich dazu.

3.3 Frage 3
Welche Massnahmen sind fir den Stadtrat prioritér, um auf dem gesamten Stadtgebiet eine
gute Luftqualitat zu gewaéhrieisten?

Folgende Massnahmen aus dem Energiekonzept 2050 und Mobilitatskonzept 2040 befinden

sich in den Zeithorizonten ,umsetzen” und , beginnen” (auszugsweise):

- Forderung E-Fahrzeuge und E-Ladestationen,
- Attraktivierung 6V und LV:

o Separatspuren

o Fahrbahnhaltestellen (Beschleunigung 6V)

o Velobahnen

o Pfortneranlagen zur Verlagerung der Staus aus den Wohngebieten,
- Vorwartsstrategie beim Trolleybus,
- Ersatz der Dieselbusflotte mit Antrieben des neusten Standards (EURO 6),
- Ertlchtigung KHK, Ausbau Fernwarme, Ersatz von fossilen Heizungen,
- Ausbau der erneuerbaren Energien, Reduktion der fossilen Energietrager,
- Vermeidung von Suchfahrten dank intelligentem Kommunikationssystem (LORA),
- Mobilitdtsmanagement (Stadtverwaltung und Beratung von Privaten),
- Lieferservice fur Einkaufswaren und Guter.
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Road-Pricing, Einrichtung von Umweltzonen etc. sind ebenfalls Bestandteil der Massnah-
menkataloge, befinden sich jedoch zurzeit infolge fehlender Rechtsgrundlagen im Zeithori-
zont , beobachten”. Einen Alleingang in diesen Fragen erachtet der Stadtrat weder als sinn-
voll noch als rechtlich maglich.

Weitere Massnahmen sind die konsequente Umsetzung des Umweltschutzgesetzes und
der dazugehdrigen Luftreinhalte-Verordnung. Darunter fallen u.a. der Baustellenbetrieb (um-
fassende Partikelfilterpflicht), das Beschaffungswesen, die Landwirtschaft sowie Betriebs-
vorschriften bzw. Empfehlungen flr mobile, kleine Verbrennungsmotoren (Geratebenzin).

34 Frage 4

Braucht es nebst den oben erwéhnten Grundlagen auch auf stadtischer Ebene ein eigenes
Luftreinhalte-Konzept (oder einen zeitgeméssen Massnahmenplan) so wie dies z.B. die
Stadt Luzern beschlossen hat?

Das Amt fur Umwelt und Energie erarbeitet zurzeit ein Umweltkonzept, das die Ziele in den
Zusammenhang mit den bestehenden Konzepten sowie dem stadtischen Richtplan stellt.
Mit dem Umweltkonzept lasst sich der Handlungsbedarf Gberprifen und in ein Monitoring
bzw. Controlling Uberflihren. Ebenfalls im Umweltkonzept sollen die Bereiche Klimaanpas-
sung, Suffizienz, Umwelt und Gesundheit thematisiert und Massnahmen abgeleitet werden,
die sich im Handlungsbereich der Stadt befinden. Darin ist die Luftreinhaltung ein Teilziel,
welches durch die bestehenden, bereits mehrfach erwahnten Konzepte gut abgedeckt ist.
Ein zusatzliches Luftreinhaltekonzept ist daher nicht notwendig.

Der Stadtprasident:
Scheitlin

Der Stadtschreiber:
Linke

Beilage:
Interpellation vom 17. August 2016




	1 Umweltschutzgesetz und Luftreinhalteverordnung
	2 Energiekonzept 2050 und Mobilitätskonzept 2040
	3 Beantwortung der Fragen
	3.1 Frage 1
	3.2 Frage 2
	3.3 Frage 3
	3.4 Frage 4


